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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §205 Abs6

BAO §295a

KStG 1988 §22 Abs3

Rechtssatz

Gemäß § 205 Abs. 6 BAO sind auf Antrag des Abgabep:ichtigen Nachforderungszinsen insoweit herabzusetzen bzw.

nicht festzusetzen, als der Di=erenzbetrag Folge eines rückwirkenden Ereignisses im Sinne des § 295a BAO ist und die

Zinsen die Zeit vor Eintritt des Ereignisses betre=en. Der Zuschlag gemäß § 22 Abs. 3 KStG 1988 entsteht rückwirkend

in dem Jahr, in dem die betre=enden Aufwendungen angefallen sind und erhöht für dieses Jahr die

Körperschaftsteuer. Es liegt sohin ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO vor. In Bezug auf den Teil der

Körperschaftssteuer, der sich aus § 22 Abs. 3 KStG ergibt, sind die Anspruchszinsen somit, soweit sie auf den

Rückwirkungszeitraum entfallen, auf Antrag des Steuerp:ichtigen herabzusetzen und nur für Zeiträume ab Eintritt des

rückwirkenden Ereignisses vorzuschreiben. Das rückwirkende Ereignis tritt mit Verweigerung der Empfängernennung

durch den Abgabep:ichtigen bzw. mit Verstreichen der diesbezüglich von der Abgabenbehörde gesetzten Frist ein. Der

Antrag nach § 205 Abs. 6 BAO kann auch im Beschwerdeverfahren gestellt werden und muss diesfalls in der

Beschwerdeentscheidung berücksichtigt werden.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2020:RO2020150019.J03

Im RIS seit

18.01.2021

Zuletzt aktualisiert am

18.01.2021

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/205
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/295a
https://www.jusline.at/gesetz/kstg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/295a
https://www.jusline.at/gesetz/kstg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/205
http://www.vwgh.gv.at


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2020/11/27 Ro 2020/15/0019
	JUSLINE Entscheidung


